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Die technischen Mindestanforderungen sind verpflichtend für die Förderung einzuhalten. 

 

1. Zuwegungen zum Gebäude müssen 
 

 mindestens 1,20 m breit sein. 
 schwellen- und stufenlos sein. 
 rutschhemmend und mit festen Belägen ausgeführt werden. 

 

2. Barrierearme Haus- und Wohnungseingangstüren müssen 
 

 eine Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m erreichen. 
 in einer Höhe zwischen 0,85 m und 1,05 m Bedienelemente aufweisen.  
 mit geringem Kraftaufwand zu bedienen sein. 
 auf der Innenseite eine ausreichende Bewegungsfläche aufweisen. Ist dies 

baustrukturell nicht möglich, können nach außen aufschlagende Türen verwendet 
werden, sofern auf der Außenseite eine Bewegungsfläche von mindestens 1,50 x 
1,50 m oder 1,40 m x 1,70 m vorhanden ist.  

 stufen- und schwellenlos sein. Ist dies baustrukturell nicht möglich, dürfen 
Schwellen maximal 20 mm hoch sein.  
 

3. Überwindung von Treppen und Stufen 
 

Treppen müssen 
 beidseitige Handläufe ohne Unterbrechung aufweisen. 
 mit rutschhemmenden Treppenstufen ausgestattet sein.  

 

Rampen müssen 
 eine nutzbare Breite von mindestens 1,00 m aufweisen. 
 eine maximale Neigung von 6 % aufweisen. Ist dies baustrukturell nicht möglich, 

sind Rampen mit maximal 10 % Neigung zulässig.  
 an ihren Zu- und Abfahrten jeweils Bewegungsflächen von mindestens 1,50 m x 

1,50 m aufweisen.  
 

4. Änderung der Raumaufteilung und Schwellenabbau 
 

Wohnräume müssen 
 durch Erweiterung nach Umbau eine Raumgröße von mindestens 14 m² 

aufweisen. 
 

Küchenräume müssen  
 entlang der Küchenzeile eine Bewegungstiefe von mindestens 1,20 m erreichen. 

 

Flure innerhalb von Wohnungen müssen  
 nach Umbau eine nutzbare Mindestbreite von 1,20 m haben. Ist dies 

baustrukturell nicht möglich, muss die nutzbare Breite mindestens 1,00 m 
betragen. 
 

Innentüren müssen  
 auf eine Durchgangsbreite von mindestens 0,80 m erweitert werden.  
 in einer Höhe von 0,85 - 1,05 m einen Türdrücker aufweisen.  



 bei Einbau von Raumspartüren bei geöffneter Tür eine Durchgangsbreite 
innerhalb des Flures von mindestens 1,00 m gewährleisten.  
 

Schwellen müssen  
 für die Bewegungsflächen, insbesondere in Wohn- und/oder Schlafzimmer, Küche 

und Bad vollständig abgebaut werden und mit einer Türdurchgangsbreite von 
mindestens 0,80 m einhergehen.  

 
5. Badumbau/ Maßnahmen in Sanitärräumen 

 

Sanitärräume müssen 
 mindestens 1,80 m x 2,20 m groß sein. Zusätzlich müssen folgende 

Bewegungsflächen eingehalten werden:  
 vor den einzelnen Sanitärobjekten muss jeweils bezogen auf das Sanitärobjekt 

mittig eine Bewegungsfläche von mindestens 0,90 m Breite und 1,20 m Tiefe 
vorhanden sein, wobei sich die Bewegungsflächen überlagern dürfen.  

 der Abstand zwischen den Sanitärobjekten oder zur seitlichen Wand muss 
mindestens 0,25 m betragen. 

 Innentüren haben, die schiebbar sind oder eine Türdurchgangsbreite von 
mindestens 0,80 m besitzen. 
 

 Duschplätze müssen  
 bodengleich ausgeführt werden. Ist dies baustrukturell nicht möglich, darf das 

Niveau zum angrenzenden Bodenbereich um nicht mehr als 30 mm abgesenkt 
sein. Übergänge sollten vorzugsweise als geneigte Fläche ausgebildet sein. 

 mit rutschfesten oder rutschhemmenden Bodenbelägen versehen sein.  
 

 Waschbecken/-tische müssen  
 mindestens 0,48 m tief und in der Höhe entsprechend dem Bedarf der Nutzer 

montiert sein.  
 Kniefreiraum zur Nutzung im Sitzen bieten.  

 

 WCs müssen 
 in ihrer Sitzhöhe entsprechend dem Bedarf der Nutzer angebracht oder in der 

Höhe flexibel montierbar sein.  

 

 

 


